
in den Risclialen. Im Doppelei zuckten die Ijeiden Jungen, von welclien das

eine etwas iileiuer war, noch ein wenig, die Henne al)er liatte das Nest ver-

lassen. Bern, Mar^ili, den 12. Oktober 1913. S. A. Weher.

Etourneau 6Iectrocut^. Le 7 octobre, vers les 5 h. du soir, un

trös ibrt vol d'clourneaux se posa sur un fil conducteur d'energie (Mectrique,

vis-a-vis du iianieau d'Areuse (pn's Boudrv) et tont a coup le fil metalliijue

cassa. — Passant peu apres nous ramassons un sansonnet, le seul electrocute,

avec cuisse et aile droites carbonisees. A. M.-D.

Eichörncheii als Nestpliluclerer ? Ich habe das Eichhörnchen im

Verdacht, dass es Eier und Junge der Vögel angreift und dadurch dem Vogel-

schutz viel schadet. Für näheren Aulschluss, ob diese Tiere in Baumgärten,

wo Vogelsiedelungen bestellen, geduldet werden dürfen, wäre ich daher sehr

dankbar. Aucjnst Kern,, Kilchbergstrasse 5, Zürich II.

Was nützen Vogelschutzgesetze ? In Deutschland kann man nun

in den ersten Comestibles-Geschäften von einer grossen Pastetenfabrik her-

gestellt, in Weissblechdosen verpackt, als besondere Delikatesse Lerdienpuree

kaufen. Wenn das am grünen Holz geschieht . . . Alb. Hess.

Reiherzucht. Nachdem schon in Paris ein ähnlicher Preis aus-

gesetzt wurde, hat nun auch die Vereinigung der Berliner Blumen- und Federn-

industrie der Deutschen Kolonialgesellschaft einen Preis von 10,000 Mark zur

Verfügung gestellt, der derjenigen Person zufallen soll, die nachweisen kann,

dass sie zuerst, vor dem 31. Dezember 191S, in einer deutschen Kolonie öüO

Silberreiher in Farmen gezüchtet hat.

Derzeit ist der Wert der von einem Reiher produzierten Federn höchstens

Fr. 50.— , während er im Jahr ca. 250 Pfund Fleischnahrung benötigt. Üb
sich die Zucht lohnen wird, ist daher mehr wie zweifelhaft. Alb. Hes.^.

Vom Büchßrtisch.
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Diese sehr fleissige Arbeit des Bearbeiters enthält ein Literaturverzeichnis

von S Seiten und umfasst die No. 143-151 des Handkataloges der schweizer-

ischen Vögel. Beliandelt werden aber 14 Arten.

Die No. 144 (Saxicola stapazina Temm.) und No. 145 (Saxicola aurita

T.)sind durch Saxicola hispanica L. ersetzt worden, da es sich um den nämlichen

Vogel in verschiedenen Kleidern handelt.

Als neue Arten, also im Handkatalog nicht enthaltene, sind aufgeführt:

Saxicola deserti (Temm.), Saxicola leucura (Gm.), Motacilla lugubris (Temm.),

Motacilla flava borealis (Hart.), Motacilla flava cinereocapilla (Hart.) und Mota-
cilla flava rayi (Hart.j.

Durch das Einfuhren der ternären Hartert'schen Nomenklatur für diese

für uns neuen drei letzten Arten, wird aber die bisher im Katalog übliche


